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Sehr geehrter osG-Paket-Kunde! 
Sehr geehrter Leser! 

Auch außerhalb des eigentlichen oa
tenschutzgesetzes sind in einigen Ge
setzeswerken Datenschutzbestimmun
gen enthalten . So befaßt sich z.8. das 
Sicherheitspolizeigesetz (sPG) im 4. 
Teil mit der Verwendung personen
bezogener Daten im Rahmen der Si
cherheitspolizei. 

AusgabeN r. 711 

Oie vorliegende Ausgabe unseres osG
Info-Service stellt schwerpunktmäßig 
die datenschutzrechtlichen Teile (das 
ist der V. Abschnitt) des FernmeIde
gesetzes (FG) 1993 vor; dieses Gesetz 
ist seit 1. April 1994 in Kraft. 

Aufgrund einer Wiederver/autbarung 
als Gewerbeordnung (GewO) 1994 
haben sich die Paragraphennummern 
geändert, insofern stimmen die in der 
Ausgabe Juli 1993 unseres osG-lnfo
Service angeführten Gesetzesstellen 
nicht mehr. 

DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN DES 

FERNMElDEGESETZES 1993 

1 Begriffsbestimmungen 

Mit Betreiber i st It. § 28 Z 1 die Post
und Telegraphenverwaltung oder ein 
anderer Betre iber von Fernmeldedien
sten gemeint. 

Stammdaten sind It. § 28 Z 2 Fami l ien
name und Vorname, akademischer 
Grad, Adresse und Teilnehmernummer. 

9 

Vermittlungsdaten sind It. § 28 Z 3 
aktive und pass i ve Teilnehmernum
mern, Gebührencode, Datum, Zeit
punkt und Dauer der Verb indung. 

Inhaltsdaten sind It. § 28 Z 4 die Inhal

te übertragener Nachrichten 
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2 Allgemeines (§ 29) 

(1) Stammdaten, Vermittlungsdaten 
und Inh a lts daten dürfen nur für 
Zwecke der Besorgung eines Fern
mel ded ienstes erm itte It, vera rbe itet 
oder übermittelt werden. 

(2) Die Übermittlung von im Abs. 1 
gena nnten Daten im Sinne des 
Datenschutzgesetzes darf nur auf 
Grund ei ner vorherigen schriftli
chen Z ust immung der Betroffenen 
erfo lgen. Die Zustimmung gilt nur 
dann als erteilt, wenn sie ausdrück
lich als Antwort auf ein Ersuchen 
des Betreibers gegeben wurde . Die 
Betreiber dürfen die Bereitstellung 
ihrer Dienste nicht von einer so l
chen Zustimmung abhängig ma

chen. 

(3) Der Betreiber ist verpflichtet, den 
Teilnehmer darüber zu informie
ren, welche personenbezogenen 
Daten er ermitteln und verarbeiten 
wird, auf welcher Rechtsgrundlage 
und für welche Zwecke dies erfolgt 
und für wie lange die Daten ge
spe ichert werden. Diese Informa
tion hat in geeigneter Form, ins
besondere im Rahmen a llgemeiner 
Geschäftsbedingungen, und späte
stens bei Beginn der Rechtsbezie
hungen zu erfolgen. Das Auskunfts
recht nach dem Datenschutzgesetz 
bleibt unberührt. 

Die neuen Geschäftsbedingungen der 
PTV sind gern. § 50 bis spätestens 1. 
April 1995 zu erlassen . 

3 Teilnehmerverzeichnis (§ 31) 

(1) Für die Benützung eines öffentli
c hen Fernmeldedienstes hat der 
Betreiber ein Teilnehmerverzeich
nis zu e rste llen. Das Teiln ehmer
verzeichnis kann in gedruckter 
Form (Buch), als telefonischer 
Auskunftsdienst, als Bildschirmtext, 
als elektron ische r Datenträger oder 
in einer anderen technisc hen Kom 
munikationsform gestaltet sein. 

(2) In dieses Teilnehmerver ze ic hnis 
s ind jeweils aufzunehmen: Fami
lienname und Vorname, akademi-
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scher Grad, Adresse und Teilneh
mernummer des Teilnehmers. 

(3) Mit Zustimmung des Teilnehmers 
können noch zusätzliche Daten in 
das Teilnehmerverzeichnis a ufge
nommen werden. Sofe rn davon 
auch andere Personen betroffen 
sind, müssen auch die se zustim
men. 

(4) Sofern dies e in Teilnehmer 
wünscht, hat die Eintragung der ihn 
betreffenden Daten in das Teil-
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nehmerverzeichnis zu unterble iben 
(N ic htei n tragu ng). 

(5) Die im Teilnehmerverzeichnis 
enthaltenen Daten dürfen vom 
Betreiber nur für Zwecke der Be
nützung des Fernmeldedienstes 
verwendet und ausgewertet wer
den . Jede andere Verwendung ist 
unzulässig. 50 dürfen die Daten 
in sbesondere nicht dafür verwen
det we rden, um elektronisch e 
Profile von Teilnehmern zu erstel
len oder diese Teilnehmer, ausge
nommen zur Erstellung und Her
ausgabe von Teilnehmerverzeich
nissen, nach Kategorien zu ordnen. 
Der Betreiber hat durch geeignete 
technische Maßnahmen sicherzu
ste ll e n, daß e lektronische Teilneh
merverzeichnisse nicht kopiert 
werden können. 

Somit i st es dem Betreib er ausdrück li ch 
verboten, die Teiln ehmeradressen an 
Adresse nv er l age und D i rektwerbeu n
ternehmen weiterzuverkaufen. Di ese n 
Firm en ist es allerdings nicht verboten, 
das öffentl ich zugängl iche Tei In ehmer
verze i chn i s heranzu z iehen (Anmer
kung : Daten aus öffentlichen Quellen 
dürfen auch ohne Genehmigung der 
DSK in das Ausland übermittelt wer
den). 
Interessant i st der letzte Satz; dabei 
kann es nicht darauf ankommen, ob ein 
elekt roni sches Medium kopierbar ist 
oder nicht (z.B. kann jede CD im Prin
z ip kopiert werden). Gesucht i st offen
bar ein Verfahren, das die Daten d erart 
verschlüsselt, daß Zugriffe nur über 
ein e spez ielle Software möglich sind, 
die ein ser i enweises Aus lesen unter
bindet. Wie die technische Realisie
rung ausse hen wird, bleibt abzuwarten . 

4 Sonstige Bestimmungen 

§ 30 l egt dem Betreiber für die Ermitt
lun g und Verarbeitung der Stammdaten 
(eng gefaßte) Zwecke und Fri sten auf. 

§ 32 l egt ein grundsätz lich es Verbot 
der Speicherung von Vermittlungsdaten 
fest. Für die Entgeltverrechnung unbe
dingt notwendige Verm ittlun gsdaten 
dürfen di e Nummer des gerufenen 
Teilnehmers nicht in vo ll er Länge ent
halten! Al l erdings bleiben die Bestim
mungen der StPO unberührt. 

§ 33 l egt einen grundsätzlichen Schutz 
der Inhaltsdaten fest. Allerdings ble i
ben die Be stimmungen der StPO unbe
rührt. 
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§ 34 legt Regeln für ein e Fangschaltung 
("vom Wi lien des Anrufenden unabhän
gige Fe stste llun g der Id entität e in es 
anrufenden Anschlusses") fest. Es be
darf eines schriftlichen Ant rages eines 
Teiln ehmers. Interessant ist, daß der 
Betreiber das Ergebnis der Fangschal
tung nicht dem Antragste ll er, sonde rn 
nur der Fernmeldebehörde melden 
darf. 

§ 35 eröffnet dem Teilnehmer die Mög
li chke it, die Gebühren in Form eines 
Ein ze lentge ltnachwe ises ausweisen z u 
lasse n. Auch hier dürfen die passiven 
Teilnehmernummern nur in verkürzter 
Form ausgew iesen we rd en . 
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WIEDERVERLAUTBARUNG 

DER GEWERBEORDNUNG 

(GewO 1994) 
Aufg rund der W iederverlautbarung der 
Gewerbeordnung sind d i e Bestimmun
gen für Ad re ssenve rlage und Direktwer

beunternehmen nunm eh r unter § 268 
gere iht (früher: § 262). Di es betrifft 
unter and erem die Ausführungen in 
unserem DSG- Info-Serv ice jul i 1994. 

In BGBI. Nr. 194/1994 wurde die Ge
werbeo rdnun g 1973, zu letzt geändert 
mit BGB I. 156/1994, w iede rver lautbart. 

I Sem i naran kündigungen 

11 . Oktober 1994 
Die Datenschutz-konforme Organisation 

(Schwerpunktthema: EG-Richtlinie) 

Es refe ri eren die Autoren des Standardwerkes 
zum österreichischen DSG: 

Sekt ion schef Dr. Walter Dohr 
Hans-jürgen Pollirer 

Hofrat Dr. Ernst M. Weiss 

14. November 1994 
Sicherheitsmanagement -

Grundlagen und Anwendung 

Univ.-Ass . Dr. C. Strauß 
Han s-jü rgen Pol l irer 

15. November 1994 
Sicherheit in offenen Systemen 

o.Univ.-Prof. Dr. K. Bauknecht 

16. November 1994 
IT-Controlling 

o .Univ .-Prov. Dr. K. Bauknecht 
Han s-jürgen Pollirer 

12 

I 
• 


